
Hellwig, Fritz

Article  —  Digitized Version

Möglichkeiten und Grenzen einer Teilintegration:
Rückblick nach zehn Jahren Montanunion

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Hellwig, Fritz (1962) : Möglichkeiten und Grenzen einer Teilintegration: Rückblick
nach zehn Jahren Montanunion, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg,
Vol. 42, Iss. 7, pp. 305-314

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/133228

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/133228
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Möglichkeiten und Grenzen einer Teilintegration
Rückblick nach zehn  Jahren M ontanunion

Dr. habil. Fritz^Hellwig, luxem burg
Mitglied der Hohen Behörde der Europäisdien Gemeinsdiaft für Kohle und Stahl

Am 25. Ju li 1952 ist der Vertrag zur Erriditung der 
Europäisdien Gemeinsdiaft für Kohle und Stahl 

in Kraft getreten. Der V ertrag war am 18. April 1951 
in Paris unterzeidinet worden. In ihm fand die be
rühm te Erklärung des französisdien Außenministers 
Robert Sdiuman vom 9. Mai 1950 ihre Verkörperung. 
Der sogenannte Sdiuman-Plan, der die Bildung einer 
Kohle-Stahl-Gemeinsdiaft zwisdien Deutsdiland und 
Frankreid i vorsdilug, hatte  nidit nur im Laufe der 
V erhandlungen die Gestalt einer „Europäisdien Ge
m einsdiaft" mit bem erkenswerten institutionellen Ele
m enten und „supranationalen" Befugnissen angenom
men, sondern audi das Interesse weiterer westeuro- 
päisd ier Länder gefunden, indem sidi der deutsdi- 
französisdien Zusammenarbeit audi Italien, die N ie
derlande, Belgien und Luxemburg ansdilossen. Mit 
dem Inkrafttreten des V ertrages fielen in der Bundes
republik  die alliierten Produktionsbesdiränkungen für 
Stahl fort. Die internationale Kontrolle auf Grund des 
sogenannten Ruhr-Statuts hörte ebenso auf wie die 
im A uftrag d e r  Besatzungsmädite durdigeführten Maß
nahm en zur Dekartellisierung.

Die A rbeit in Luxemburg, am vorläufigen Sitz der 
Gemeinsdiaft, begann am 10. August 1952, nadidem  die 
Regierungen ad it M itglieder der in dem V ertrag vor
gesehenen Hohen Behörde ernannt und diese ad it ein 
neuntes M itglied dazugewählt hatten. Bis zum ersten 
w esentlidien Sdiritt, der Erriditung des gemeinsamen 
■Marktes, v e rg in g  nodi eine Vorbereitungszeit von 
m ehreren Monaten. In dieser Zeit wurden die zur Er
rid itung  des gemeinsamen Marktes erforderlidien 
Sofortmaßnahmen vorbereitet, wie die Aufhebung aller 
Zölle, Ausfuhrabgaben und mengenmäßigen Besdirän- 
kungen zwisdien den sedis Ländern. Mit dem Verbot 
dieser Behinderung des V erkehrs in der Gemeinsdiaft 
w urde am 10. Februar 1953 der gemeinsame M arkt für 
Kohle, Eisenerz und Sdirott erriditet. Die Eröffnung 
des gemeinsamen Stahlm arktes folgte am l.M ai 1953 
und diejenige für den Edelstahl am 1. August 1954.

T eilin tegra tion  a ls M odell

Der Zeitraum von 10 Jahren  gestattet einen Rüdcblidc 
und legt es nahe, die in dieser Zeit gesammelten Er
fahrungen auszuwerten. Dabei sind sowohl der V er
trag  selbst wie die durdi ihn gesdiaffene Form eines 
gem einsamen M arktes für Kohle und Stahl zu betradi-

ten. Beim 'M ontanvertrag, von dessen zahlreidien Be
stimmungen in den 10 Jahren  seit Inkrafttreten ledig- 
lidi einmal eine d u rd i, Revisionsverfahren ergänzt 
wurde (Art. 56 § 2 betr. Hilfen bei strukturell bedingten 
Absatzversdiiebungen), handelt es sidi immerhin um 
den ersten konkreteii V ersudi einer w irtsdiaftlidien 
Integration auf begrenzten, politisdi und w irtsdiaftlidi 
aber äußerst w iditigen Gebieten, näm lidi Kohle und 
Stahl. Man hat gegen diesen Versudi, gegen dieses 
Modell auf nur einem Sektor, viel einzuwenden ge
habt. M andies v ielleidit zu Redit, vieles zu Unredit. 
Dieser Form der Zusammenarbeit wird man wohl am 
ehesten geredit, wenn man eindeutig feststellt, daß sie 
niemals Selbstzwedi sein sollte, der sidi in einer Reihe 
von m arktregelnden Bestimmungen zu ersdiöpfen 
hatte. Die M ontanunion hat zu keiner Zeit einen Zwedc- 
verband zur Harmonisierung von Interventionsplänen 
darstellen sollen, sondern ein Modell für weitere For
mell der Integration im politisdien und w irtsdiaftlidien 
Bereidi.

Zunädist sah es n id it dänadi aus, als ob die sedis 
Länder auf diesem W ege w eitergehen wollten. Viel
leid it w ar das Ziel, das man sidi für den nädisten 
Sdiritt gestedit hatte, audi zu hodi: die Integration 
der nationalen Streitkräfte. Die Europäisdie Verteidi- 
gungsgemeinsdiaft jedenfalls sd ieiterte 1954 am W i
derstand des französisdien Parlaments. Und damit ge
riet audi eine andere A rbeit ins Stodien, die parallel 
zu den erfolgreidien Anfängen in Luxemburg begon
nen worden war: die Ausarbeitung einer Verfassung 
für eine Europäisdie Politisdie Gemeinsdiaft. Daß 
Frankreidi damals diesen W eg n id it mitzugehen ge
willt war, lag vornehm lidi an einer Reihe w irtsdiafts- 
und sozialpolitisdier Vorbehalte. Man hielt dort zu
nädist die Harmonisierung der sozialeii und steuer- 
lidien Lasten für notwendig, fürditete audi um die 
labile Zahlungsbilanzsituation, so daß man in eine 
umfassende politisdie Gemeinsdiaft, die ja  die gesamte 
W irtsdiaft miteinbezogen hätte, n id it glaubte eintreten 
zu können.

In dieser Krise der europäisdien Integration w ar es 
der Anfangserfolg der M ontanunion in  der zügigen 
V erwirklidiung des gemeinsamen M arktes, der we- 
sentlidi dazu beitrug, die w eitergehende Integration 
dodi w ieder aufzugreifen und voranzutreiben. Es kam 
zu d er Konferenz von Messina, auf d e r  sidi die betei
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ligten sechs Länder entschlossen, den mit der M ontan
union beschrittenen W eg der sogenannten Teilintegra
tion auf die Gesamtwirtschaft auszudehnen und einen 
gemeinsamen M arkt zu entwickeln. Der mit der Errich
tung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
eröffnete W eg führte also zu den V erträgen von Rom 
und dam it zur Errichtung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft.

Verschm elzung d er G em einschaften?

Neben diesem politischen Beitrag darf man auch von 
einer Bewährung des Modells der Montanunion spre
chen. Das trifft namentlich zu für den Aufbau und die 
Zuordnung ihrer Organe. H ierbei hat m an sich an den 
bundesstaatlichen Aufbau angelehnt. Ausschließlich 
der Gemeinschaft und dem V ertrag verpflichtet ist die 
Exekutive (Hohe Behörde), während die Vertretung 
der Interessen der M itgliedstaaten im M inisterrat liegt. 
Die Entscheidungen dieser Organe, vor allem der 
Hohen Behörde, unterliegen einer höchstrichterlichen 
Nachprüfung durch eine A rt europäisches Verfassungs
gericht. Der Wunsch nach einer parlamentarischen 
Körperschaft, in die die Parlam ente der M itgliedslän
der Abgeordnete entsenden, führte zu der „Gemein
samen Versammlung".

Die V erträge von Rom haben für die Europäisdie 
W irtschaftsgemeinschaft und für die Europäische Atom
gemeinschaft diesen organisatorischen Aufbau eben
falls übernommen. So ist die Gemeinsame Versamm
lung zu dem Europäischen Parlam ent entwickelt wor
den, das seit 1958 für alle drei Gemeinschaften zustän
dig ist. Der zunächst nur für die M ontanunion zustän
dige Geriditshof ist seither der „Gerichtshof der Euro
päischen Gemeinschaften" geworden. Die M inisterräte 
sind über ein gemeinsames G eneralsekretariat mit
einander verbunden, und es besteht sogar eine w eit
gehende Identität derjenigen Regierungsmitglieder, 
die für die einzelnen Länder in den drei Räten auf
treten. Es is t lediglich eine Frage nationaler Kompe
tenzverteilung, wer ressortmäßig für den einen oder 
anderen M inisterrat zuständig ist.

So bleibt eigentlich nur die Frage der drei Exekutiven: 
der Hohen Behörde in Luxemburg und der beiden 
Kommissionen in Brüssel. Auch hier ist das Zusam
menwachsen eingeleitet. Es bestehen bereits gemein
same Verwaltungsabteilungen (für Recht, Statistik und 
Öffentlichkeitsarbeit). Die Exekutiven selbst arbeiten 
in m ehreren sogenannten interexekutiven A rbeits
gruppen zusammen, und letzthin ist das für die Be

amtenschaft maßgebliche Personalrecht vereinheitlicht 
worden. Damit ist schon V orarbeit geleistet für den 
Tag, an dem die drei Gemeinschaften — Exekutiven, 
V erw altungsapparate usw. — m iteinander verschmol
zen werden. Es ist namentlich das Europäische Parla
ment, das auf dieses Ziel hinarbeitet und das zu glei
cher Zeit seinen Anspruch auf Ausdehnung seiner Zu
ständigkeit anmeldet. Es beansprucht vor allem die 
ständige Verantwortlichkeit der Exekutiven gegen
über dem Parlament, ferner echte legislative Befug
nisse — etwa bei Vertragsänderungen — und budget
rechtliche Befugnisse für alle drei Gemeinschaften.

Bei den M itgliedstaaten der Gemeinschaft hat die Ein
stellung zu dem Gedanken einer „Fusion der Exeku
tiven" in letzter Zeit nicht immer gleichgelautet. 
Dennoch wäre es zweckmäßig, wenn man sich über 
einige wenige Grundsätze klar würde. Denn eigentlich 
sollte eine Verschmelzung der Exekutiven ohne Zu
sammenlegung der Verwaltungen, die sich die drei 
Exekutiven aufgebaut haben, gar nicht erst betrieben 
werden, weil sonst kaum ein wirksam er Effekt ent
stände. Gleichzeitig drängt sich auch die Vereinheit
lichung wenigstens der institutioneilen Bestimmungen 
der drei Gemeinschaftsverträge auf. Schließlich muß 
Klarheit über den Beitritt dritter Länder bestehen, und 
zwar wegen der daraus folgenden Änderung in der 
Besetzung und Stärke der einzelnen Organe. Daß da
mit auch eine Entscheidung über den Sitz der Organe 
der Gemeinschaften — eine für manche Länder poli
tisch-psychologisch höchst wichtige und schwierige Ent
scheidung — notwendig wird, versteht sich von selbst. 
Bei allen diesen Fragen bleibt es Aufgabe der Exe
kutiven, darüber zu wachen, daß der bisher erreichte 
Stand der Integration, insbesondere in der Entwicklung 
einer gemeinschaftlichen W illensbildung und gemein
schaftlicher Entscheidungsbefugnisse, gewahrt und er
halten bleibt. Es wäre gut, wenn man den W eg zu 
diesem Ziel der Verschmelzung in einer A rt Stufen
plan niederlegen würde. Er müßte darauf hinauslaufen, 
daß spätestens bis zum Ende der Übergangszeit für die 
Europäische W irtschaftsgemeinschaft (1970) auch die 
Verschmelzung der Institutionen und der sie tragen
den vertraglichen Vorschriften erreicht ist.

E rfo lge d er In tegration

Man pflegt die Erfolge der wirtschaftlichen Integration 
an drei bestimmten W irkungen, die sich zahlenmäßig 
erfassen lassen, zu messen, obwohl es sicherlich nicht 
angeht, nur sie allein dafür heranzuziehen.

Tabelle I
Rohstahlerzeugung der Haupterzeugerländer der W elt 

(in Mill. t)

Land bzw. Ländergruppe 1 1952 1954 1957 1959 1960 1961 Zunahme 1952/1961 
, in Vo

Gem einsdiaft 41,9 43.8 59,8 63,1 72,8 73,2 75
G roßbritannien 16,7 18.8 22.0 20,5 24,7 22,4 34
USA 87.8 82.1 105.1 87,1 91,9 90,5 3
Sow jetunion 34,5 41.4 51,2 60,0 65,3 70.7 105
O stblodc-Staaten i) 11.2 13,0 16.2 18,8 21.2 22,0 96
China (VR) 1,3 2.2 5.4 13.4 18,4 21 iO 1 455
Jap an 7,0 7,8 12,6 16,6 22,1 28,3 304
ü b rig e  Länder 14.8 16,5 23.6 28,0 27,1 34.5 133
W elt *) 215,2 225,6 295,0 307,5 343,5 362,6 68

•) SßZ, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tsdiechoslowakei, U ngarn. *) Schätzung.
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Tabelle 2
Steinkohlenförderung der w iditigsten Kohlenländer der W elt

(in M ill. t)

Land bzw. Ländergruppe 1953 1956 1958 1958 I960 1961 *) V eränderung 1961/1953 
in  •/.

G em einsdiaft 238 250 247 236 235 231 — 3
G roßbritannien 228 226 219 209 197 194 — 15
USA 440 478 389 390 392 376 — 15
S ow jetunion 224 304 353 365 375 377 +  68
O stblodc-S taaten 2) 114 125 127 132 ■ 139 142 +  25
C hina (VR) 67 106 270 348 420 420 +527
Jap a n 47 47 50 47 51 55 +  12
Indien 37 40 46 48 53 56 +  51
Südafr. Union 28 34 37 36 38 40 +  43
ü b rig e  Länder 68 73 81 83 84 86 +  26
W elt 1 491 1683 1 819 1894 1984 1 977 +  33

>) V orläufig , gBZ, Bulgarien, Polen, Rumänien, sowj. Spitzbergen, Tsdi€dioslow akei, Ungarn.

Binnenaustausdi von Brenn- und Rohstoffen sowie W alzstahlfertigerzeugnissen in der Montanunion
(Bezüge aus Ländern der Gemeinsdiaft)

Tabelle 3  (in M ill. t)

J a h r Steinkohle 
u. -biiketts

Steinkohlen
koks Eisenerz Sdirott W alzstehl-

fertigerzeuignisse

1953
1954
1955
1956
1957
1958 
W59
1960
1961

24.0 
27,9
27.6
24.1 
24,3
21.6
23.6 ■
20.7
19.7

7,7
7.6 
9,5 
9,9

10,2
9.1
9.1 

10,3
10.6

11,0
13,2
13.4
14.4 
15,0 
19,9
26.4 
25,6

1,9
1.7
1.7
1.8
1.7
2.7 
3,3 
3.1

3.0
4.1 
4,0
4.4
4.4 
5,8
7.5 
7,7

V eränderung  
1953/54 : 1961 — 17,9 V. • 37,6 •/. +  132,7 "/» +  63,2 •/. +  156,7 "/o

M an Stellt zunädist die Frage, ob der innere Aus
tausd i im gemeinsamen Markt sidi spürbar im Sinne 
einer verbesserten  Arbeitsteilung verstärkt hat, wobei 
aud i die Frage gestellt wird, ob diese Intensivierung 
auf Kosten der Lieferbeziehungen mit dritten Ländern 
gegangen ist. Zum zweiten fragt man sidi, ob das all
gem eine W adistum  der W irtsdiaft in den beteiligten 
Ländern durdi den gemeinsamen M arkt belebt worden 
ist. Sdiließlidi ist zu prüfen, ob die W ettbewerbsfähig
keit der W irtsdiaft in diesen Ländern auf dritten 
M ärkten erhalten oder verbessert werden konnte, 
also insbesondere, w eldie Entwiddung die Produk
tionskosten  und die Preise genommen haben. W enn 
im folgendeji ein Blidc auf den w irtsdiaftlidien Bei
trag  der M ontanunion zur europäisdien Integration 
gew orfen w erden soll, seien audi einige Angaben zu 
diesen Fragen gemadit, die eindrudcsvoll genug sind.

Am erfreulidisten ist das Bild ohne Zweifel beim Stahl, 
da es nahezu reibungslos gelungen ist, einen funktio
nierenden gemeinsamen Stahlmarkt zu sdiaffen, der 
für säm tlidie Beteiligten — Erzeuger, Verbraudier, 
A rbeitnehm er — positive Ergebnisse gezeitigt hat 
(vgl. Tabelle 1 und 3). So ist es vor allem gelungen, 
se it 1952 fast ohne Unterbrediung Jahr für Jah r die 
Produktion zu steigern. 1961 wurde mit 73 Mill. t  Roh
stahl ein Hödistergebnis erreidit. Seit 1952 ist die 
G em einsdiaftsproduktion damit um 75 Vo gestiegen, 
also nodi stärker als die W elterzeugung insgesamt 
und w esentlidi kräftiger als etwa die Produktion in 
der übrigen w estlidien Welt.

W ie von Sadivörständigenseite erredinet wurde, kann 
für 1965 m it einem Bedarf für den gemeinsamen M arkt

und für den Export in Höhe von 89 bis 94 Mill. t  ge- 
redinet werden. Diese Zahl nennen audi die Allgemei
nen Ziele, die die Hohe Behörde vor wenigen M onaten 
für die Stahlindustrie neu herausgegeben ha t und die 
laut V ertrag der Industrie H inweise auf lange Sidit als 
Orientierung für ihre Investitionen geben sollen. Die 
Unternehm erseite selbst ha t diese vorausgesdiätzte 
Entw iddung in ihren Investitionsplanungen sdion vor
weggenommen. N adi den bei der Hohen Behörde be
kannten Investitionsprojekten läßt sidi ausredinen, 
daß im Jahre  1965 die Rohstahlkapazität der Gemein
sdiaft bei 100 Mill. t liegen wird. Es braudit also nidit 
mit Versorgungsspannungen geredinet zu werden. 
Diese sind ohnehin in den letzten Jahren ausgeblieben, 
obsdion es Jahre  einer Spitzenkonjunktur waren.

Besonders erfreulidi w ar dabei vor allem, daß wesent- 
lidie Preisaussdiläge ausgeblieben sind. Verfolgt man 
die Preisentwiddung für W alzstahlerzeugnisse zurüdi 
bis zum Anfang des gem einsamen-M arktes im Jahre 
1953, kann man eine bem erkenswerte Stabilität der 
Preise im Vergleidi zu anderen großen Stahlerzeuger
ländern w ie etwa den Vereinigten Staaten von Ame
rika oder Großbritannien feststellen. N adi den F est- ' 
Stellungen von Wagenführ*) ist sogar, gemessen an 
den Durdisdinittserlösen im Binnenaustausdi zwisdien 
den sedis Ländern, eine k lare Tendenz zur Preis
senkung nadizuweisen, die (nadi den bisher vorliegen
den Unterlagen) bis 1959 angehalten hat. Verglidien 
m it 1952 lagen im Jahre  1960 die D ufdisdinittserlöse 
für W alzstahl um etwa 14 Vo niedriger. N adi der glei-

')  Rolf W a g e n f ü h r :  .A uf dem  W ege d e r  europäisd ien  Inte- 
g ra tio n ',  in : S ta tis tisd ie  Inform ationen 1961 N r. 1 (hrsg. vom Sta- 
tistisdtien A m t der E uropäisdien G em einsdiaften), Brüssel und 
Liixemburg.

1962/VII 307



dien Quelle ist die allgemeine Preisentwiddung für 
M ontangütei (also einsdiließlidi Kohle) in den sedis 
Ländern günstiger verlaufen als bei den sonstigen 
W aren, Die EGKS-Erzeugnisse (Kohle, Koks, Briketts, 
Erz,'Sdirott, Stahl) lagen 1960 um 9'>/o unter dem Ni
veau, das sie 1952 innegehabt hatten, während alle 
übrigen Produkte, die nidit unter den M ontanvertrag 
fallen, im Binnenaustausdi nur 6®/o im Preise zurüdc- 
gingen, d. h. nur um zwei Drittel des Preisabsdilages, 
der für den D urdisdinitt der M ontanerzeugnisse fest
gestellt worden ist.

D er B innenaustausch

Am augenfälligsten lassen sidi die Ergebnisse der Er
riditung des gemeinsamen M arktes für Kohle, Stahl, 
Eisenerz und Sdirott an den inneren W arenström en 
demonstrieren, denn sie zeigen die wadisende Ver- 
fleditung und gegenseitige Durdidringung (vgl. Ta
belle 2). Es ist bezeidinend, daß der Binnenaustausdi 
sdineller gewadisen ist als die Erzeugung. Besonders 
stark und rasch ging diese innere Verflechtung in den 
ersten Jahren nadi Erriditung des gemeinsamen M ark
tes vonstatten, während später im Zusammenhang mit 
den Strukturveränderungen auf dem Energiemarkt der 
Binnenaustausdi von Kohle und Koks — aber nur 
dieser — stagnierte oder rüdiläufig war. Besondere 
Erwähnung verdient die Tatsache, daß selbst nadi Er
öffnung des allgemeinen gemeinsamen M arktes der 
EWG die M ontangüter stets einen höheren Zuwachs 
im Binnenaustausch aufzuweisen hatten als die übri
gen W aren. H ier mag die höhere Konjunkturreagibili- 
tä t der Grundstoffe eine Rolle spielen.

N atürlidi hat die V erstärkung des Binnenaustausches 
seit 1953 audi zu Umsdiiditungen im Absatz-geführt. 
Man darf das als durchaus gewollt ansehen, denn es 
ist das Ergebnis der W iederherstellung der natürlidien 
Lieferbeziehungen und der Anerkennung der ursprüng- 
lidien Standortbedingungen. Dabei hat zweifellos die 
Tatsadie mitgewirkt, daß es der EGKS gelang, zwi
sdien 1955 und 1957 innerhalb der Gemeinsdiaft di
rekte internationale Eisenbahntarife einzuführen, d. h. 
den sogenannten Frachtenbrudi an der Grenze zu be
seitigen. Es verdient, schon hier hervorgehoben zu 
werden, daß für den Transitverkehr von Kohle und 
Stahl über die Sdiweiz und über ö ste rre id i das gleidie 
Prinzip der Fraditendurdiredinung zur Anerkennung 
gebradit werden konnte. Für die Bedeutung dieser

direkten durdigeredineten Eisenbahntarife, die zu- 
sätzlidi zu der Beseitigung der Tarifdiskriminierüng 
(unterschiedlidie Tarife je  nach H erkunft oder Bestim
mungsort auf gleidier Strecke sind mit der Herstellung 
des gemeinsamen M arktes untersagt worden) wirken, 
sei nur ein Beispiel angeführt: die Eisenbahnfradit für 
Ruhrkoks nach Lothringen beläuft sidi heute nur nodi 
auf rund 25 “/o des Kokspreises gegenüber 41 Vo bei 
Eröffnung des gemeinsamen M arktes 1953.

P o litik  der offenen Tür

Keineswegs ist nun etwa die Zunahme des Binnen- 
austausdies auf Kosten der Handelsbeziehungen mit 
den dritten Ländern gegangen. Dort w aren bei Erridi
tung der M ontanunion verscfaiedentlidi Befürchtungen 
laut geworden, die Gemeinsdiaft werde- eine Politik 
der Absdiließung betreiben und durdi Versdiiebung 
der W arenströme die traditionellen Lieferbeziehungen 
gefährden. Das Gegenteil ist eingetreten (vgl. Tabelle 4).

Unter Führung der Organe der Gemeinsdiaft haben die 
M itgliedsländer entsprediend den im M ontanvertrag 
eingegangenen Verpfliditungen eine Politik der offe
nen Tür betrieben. Sie haben in -der Zeit des Kohlen
mangels weitgehend auf den Kohlenbedarf dritter 
Länder Rücksicht genommen. Diese Lieferverpflidituri- 
gen konnten zeitweise nur dadurch eingehalten w er
den, daß die betreffenden Kohlenproduktionsländer 
für ihre eigene W irtsdiaft erheblidi teurere Kohle aus 
den USA einführten. Die Gemeinsdiaft hat selbst nadi 
Beginn der Kohlenkrise im Jahre 1958 eine Kohlen
einfuhr aufrediterhalten, die höher ist als bei Beginn 
des gemeinsamen Marktes. Leider haben einige dritte 
Länder ihre Lieferbeziehungen gegenüber der Gemein- 
sdiaftskohle seither weitgehend abgebaut. W as Eisen 
und Stahl angeht, so hat der gemeinsame M arkt alles 
andere als eine protektionistisdie Absdiließung be
trieben. Er bewies im Gegenteil eine außergewöhn- 
lidie Anziehungskraft auf die Lieferungen dritter Län
der, die ihre Ausfuhr nadi der M ontanunion stärker 
erhöhen konnten, als es umgekehrt die Montanunion 
vermodite, ihren Export in dritte Länder zu steigern.

Zur Zeit scheint sidi beim Roheisenmarkt eine ähnlidie 
Entwiddung wie bei der Kohle anzubahnen, wenn auch 
aus anderen Gründen. Tatsadie ist jedenfalls, daß 
steigende Einfuhren aus dritten Ländern den W ett

Tabelle 4

Ein- und Ausfuhr der Gemeinschaft von und nadi dritten Ländern bei Brenn- und Sohstoffen
sowie bei W alzstahlfertigerzeugnissen

(in Mill. t)

J a t r
Steinkohle .u. 

-bribetts S teinkohlenkoks , Eisenexz Sdiro tt W al2stah l-
fertigierzeugnisse

Einf. . 1 Auisf. Einf. 1 Ausf. Einf. 11 Ausf. Einf. 1 Ausf. Einf. 1 Ausf.

1953 13,8 6,0 0,06 4,4-
1954 13,9 8.0 0,1 5,5 12,6 0,7 0*,5 o‘,3 0*6 5’,4
1955 23,1 11,1 0,2 5,3 18,5 0,9 2,5 0,03 0,7 6,6
1956 38,1 5,9 0,5 5,0 22,8 0,9 2,6 0,03 0,7 8,1
1957 44,1 5,2 0,6 3,8 24,8 1.0 3,5 0,02 0,8 8,2
1958 32,0 4,0 0,2 8,4 23,8 0,8 2,3 0,04 0,8 8,9
1959 19,3 4,2 0,2 3,4 ' 22,7 0,7 1,2 0,1 0,9 10,0
1960 17,8 3,7 0.1 4,0 34,2 0,8 . 1,7 0,02 1.2 9.8
1961 18,6 3,7 0,04 3,7 34,8 0,7 2,2 0,02 1,2 9.3

VeTänderung 
1953/54 : 1961 +34.8Vi —30,3V. —33,3»/« —15,9"/» +  176,lVo +340,0»/» —93,3«/fl +  100,0Vt +72,2Vo
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bew erb auf dem Roheisenmarkt verschärft und zu 
einem V erfall der Preise geführt haben. Es sind vor 
allem  die jungen Eisenländer, die sich in den letzten 
Jahren  eine eigene Grundstoffindustrie geschaffen 
haben, für d ie  nun ein  Absatz um jeden Preis in der 
Gemeinschaft gesucht wird. Als erste Produktionsstufe 
w erden in  der Stahlindustrie zumeist die Hochofen- 
w erke errichtet, deren starke Produktion erst später 
nach Errichtung der Stahl- und Walzwerke im Erzeu
gerland verarbeite t werden wird. Bis dahin wird diese 
Erzeugung auf den W eltm arkt geworfen. Auch einige 
Ostblodcländer sind auf diese W eise als Roheisen
lieferanten  hervörgetreten. Da die Montanunion an 
ih rer Politik der liberalen Eisen- und Stahleinfuhr bis
her festgehalten hat, ist bei ihr an die Stelle des 
früheren Roheisen-Ausfuhrüberschusses nunmehr ein 
Einfuhrüberschuß getreten.

V erschärfung des W ettbeuerbs

Ohne Zweifel ha t die Intensivierung des Handelsaus
tausches auch eine Verschärfung des W ettbewerbs 
m it sich gebracht. Der W ettbewerb drückt sich u. a. 
auch in den verstärkten  Bemühungen zur Rationalisie
rung und zur V ervollständigung der tedinischen Aus
rüstung aus. M an darf wohl von einem förmlidien 
W ettlauf um die m odernsten Erzeugungsverfahren 
sprechen. Dies gilt namentlich für die Stahlindustrie, 
wo fast Jah r für Jah r steigende Summen für Investi
tionen aufgewendet w orden sind. Waren es 1954 noch 
453 Mill. $, so steigerte sidi das Investitionsvolumen 
der H üttenw erke bis 1961 auf 1122 Mill. $. Der tech
nische Fortschritt ha t in allen Bereidien des H ütten
w esens zu einer Vergrößerung der einzelnen Aggre
gate und  zur Erhöhung ihrer Kapazität geführt. Damit 
ist auch die durchschnittliche Werksgröße beträchtlich 
gewachsen. Der Bau vollkontinuierlidier und auto
matisch gesteuerter W alzenstraßen madit allerdings 
von der Kostenseite her die langfristige Absatzsiche
rung zu einer bedeutsam en Frage. In dieser Linie lie
gen die Bemühungen der Unternehmen, in überbetrieb
licher Zusam menarbeit zu einer Spezialisierung zu 
kommen. A ndere Formen sind die Gründung von 
Gemeinschaftsunternehmen oder die Konzentration 
schlechthin. Die h ier zum Ausdruck kommenden Struk
turveränderungen im gemeinsamen Stahlmarkt erfor
dern die besondere Aufmerksamkeit der Höhen Be
hörde, die sich zwar diesen weitgehend tedinisch be
dingten Verschiebungen und Veränderungen nicht in 
den W eg stellen will, nach den Vorschriften des Mon
tanvertrages aber eine weitergehende Beschränkung 
des W ettbew erbs nicht hinnehmen kann.

Ein w eiteres Keimzeichen der jüngsten Entwicklung 
ist die Ergänzung der herkömmlichen Stahlerzeugungs
verfahren durch das Sauerstoff-Blasstahlverfahren. 
1952 w urden in der M ontanunion 54,8 Vo des insge
sam t erzeugten Rohstahls im Konverter erblasen,
36,6 Vo im Herdofen gewonnen und der Rest im Elek
troofen hergestellt. 1961 lauteten diese Zahlen: 48,6— 
37̂ — ll,2Vo. Dazu kam en 3,2 Vo Blasstahl nach dem 
LD- und den damit verw andten Verfahren. Bis 1965 
w ird sich dessen Anteil auf rund 22 Vo erhöhen. Die
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Gemeinsdiaft steht in  dieser technisch bem erkens
w erten Versdiiebung an der Spitze aller Stahlerzeu
gerländer. Der Sdiweizer M etallurge Robert Dürrer 
ist sogar der Überzeugung, daß der wadisenden V er
breitung des Sauerstoffblasens in diesem Jahrzehnt die 
gleidi'e Bedeutimg zukommt wie der Erfindung von 
Bessemer von 1855, die das Zeitalter des Flußstahls 
einleitete und damit die Voraussetzung für unsere 
heutige Tedinik und Zivilisation sdiuf.

Sdiließlidi sei nodi der d iarakteristisdie „Zug zur 
Küste" erwähnt, der die Standortwahl für neue H ütten
w erke beherrsdit. Soweit überhaupt nadi dem Kriege 
neue integrierte W erke gebaut oder gegründet w ur
den, sudite m an sie an der Küste zu erriditenj das gilt 
im übrigen keineswegs allein für die Gemeinsdiaft. 
Dieselbe Feststellung gilt audi für andere europäisdie 
und am erikanisdie Länder. In der Montanunion ist 
dafür vor allem der W unsdi aussdilaggebend gewe
sen, zu günstigsten Bedingungen reidie Eisenerze und 
Kokskohle aus dritten Ländern zu beziehen. Gleidi- 
zeitig konnte man sidi mit dem Standort am Meer 
eine bessere Ausgangsposition für den W ettbewerb 
auf den W eltm ärkten sdiaffen. Die Lage am Seefradi- 
tenm arkt hat sidi jedenfalls so nadihaltig  gewandelt, 
daß sie für die Standortwahl der Eisenhüttenindustrie 
ein w esentlidier Faktor geworden ist. In A nbetradit 
der Tatsadie, daß auf lange Sidit mit einem reidi- 
lichen und preisw erten Angebot von hodiwertigen 
Übersee-Erzen und mit einer Erhaltung des derzeitigen 
Fraditenniveaus geredinet werden kann, mißt man 
diesem Standort eine zunehmende Bedeutung bei.

W ettbewerb»verZerrungen

Die nähere Zukunft des gemeinsamen Stahlmarktes 
wird also gekennzeidinet sein durdi die Zunahme von 
Produktion und Verbrauch an Stahl bei einer wadi- 
senden Konkurrenz. Die Konkurrenz w ird innerhalb 
und außerhalb der Gemeinsdiaft stärker werden. Der 
sdiärfere W ettbewerb innerhalb der Gemeinsdiaft 
zeidinet sidi bereits darin ab, daß die Leistungsfähig
keit der Stahlindustrie in Teilbereidien sdineller 
w ädist als der Bedarf. Das gilt z. B. für den W ettlauf 
um die höhere Leistung auf dem Fladistahlmarkt.

Besonders störend m adit sich bei der Verschärfung 
des W ettbewerbs die Tatsadie bemerkbar, daß nadi 
den Zöllen und ähnlidien Besdiränkungen andere 
Wettbeii^erbsverzerrungen nodi n id it unterdrückt wor
den sind. Das gilt vor allem für die Besteuerung des 
grenzübersdireitenden Verkehrs innerhalb der Ge
meinsdiaft. Die steuerlidie Entlastung bei der Ausfuhr 
und die Ausgleidisbelastung bei der Einfuhr haben 
nodi keine übereinstimmende Regelung gefunden. 
Dieses Problem besteht im Grunde genommen seit der 
Erriditung des gemeinsamen M arktes im Jahre  1953. 
Der gemeinsame M arkt ha t geradezu mit einem 
„Steuerstreit“ begonnen, der sidi an der Unzulänglidi- 
keit der Regelungen im deutsdien üm satzsteuersystem , 
verglidien m it dem französisdien M ehrwertsteuer

*) E. W . M o m m s .e n  : „Strukturwanidiluomgen in  d e r Rolistoffver- 
sorgunig d e r Europäisd ien  Eisen- un d  S tah liadustrie", V ortrag  an 
dex U niversitä t Basel am 24. 5. 1962.

system, entzündete. Der salomonisdie Sprudi der Sach
verständigen, der dem jeweiligen Verbraudisland 
die Entwidtlung gerediter Be- und Entlastungs
verfahren überließ, bradite die Mängel der sogenann
ten Teilintegration zum Ausdrudc. Da der gemeinsame 
M arkt damals nur für die W irtschaftsbereidie von 
Kohle und Stahl hergestellt wurde, fehlte es den Or
ganen dieses gemeinsamen M arktes an Möglidikeiten, 
audi soldie W ettbew erbsverzerrungen zu beseitigen, 
die sidi aus dem allgemeinen Datenkranz der Steuer- 
und Sozialsysteme in  den M itgliedsländern ergaben. 
Die Harmonisierung der den , W ettbewerb beeinflus
senden Daten ist erst mit d er Erriditung der Euro
päisdien W irtsdiaftsgem einsdiaft bei deren Organen 
wieder aufgegriffen worden. Die günstige Stahlkon
junktur in der Zwisdienzeit ließ den Steuerstreit mehr- 
fadi in den Hintergrund treten. N adi zweimaliger Ab
wertung des französisdien Franc und nadi der Auf
wertung der Deutsdien M ark ist er aber bei der rela
tiv  geringen Absdiwädiung des Stahlm arktes im ver
gangenen Jahre w ieder aufgeflammt. Nadidem  ab
1. Juli 1962 der Zollabbau für die übrige Industrie in 
der EWG den Satz von 50 .“/o der Zölle vom 1.1.1957 
erreidit hat, stellt sidi dieses Steuerproblem audi in 
anderen Industrien mit gleidier Dringlidikeit. Das 
Ausbleiben einer Harmonisierung der steuerlidien Be
handlung des grenzübersdireitenden V erkehrs droht, 
allmählidi ein Hindernis für die Herbeiführung glei- 
d ier W ettbewerbsbedingungen im gemeinsamen M arkt 
zu werden. Die Stahlindustrie ist daher sehr daran 
interessiert, daß die A rbeiten der EWG-Kommission 
baldigst zu einem positiven Ergebnis führen.

W as für die Steuerpolitik gilt, muß auch für andere 
Bereidie der Wirtschafts- und Sozialpolitik gesagt 
werden: Der eine Teilintegration regelnde M ontan
vertrag ist nicht in der Lage, Gemeinschaftslösungen 
herbeizuführen, wenn es sich um Kompetenzen han
delt, die den M itgliedsregierungen verblieben sind. 
Das gilt beispielsweise auch auf dem Gebiet der V er
kehrs- und Energiewirtschaft. Innerhalb der Zustän
digkeit der EWG zeichnen sich die Umrisse einer ge
meinsamen V erkehrspolitik inzwischen ab. Auf dem 
Teilgebiet der Tarifpublizität für Kohle und Stahl, wo 
die Einbeziehung des Kraftwagengüterverkehrs und 
der Binnensdiiffahrt bisher um stritten war, wird das 
kürzlidi durcäi den Gerichtshof der Europäischen Ge
meinschaften ergangene Urteil zweifellos zu einer 
Klärung beitragen.

Da» Fehlen e in er gemein»arhen E nerg iepolitik

W eitreichende Grundsatzentscheidungen der Mit
gliedsländer sind noch für die Herbeiführung einer 
gemeinschaftlichen Energiewirtschaftspolitik erforder
lich. Auf der Ebene der Gemeinschaft, d. h. zwischen 
den drei Exekutiven, ist seit Jahren ein intensiver 
Gedankenaustausch im Gange, der sicJi w iederholt in 
Berichten und Vorschlägen an den für Energiefragen 
zuständigen M inisterrat der EGKS niedergeschlagen 
hat. Eine grundsätzliche Klärung ist bisher nicht er
folgt, eine gemeinsame Energiewirtschaftspolitik noch 
nidit beschlossen.
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Das ist für die Kohle-Stahl-Gemeinschaft um so miß-' 
lieber, als es gerade die strukturellen Verschiebungen 
im Energieverbraudi, vor allem Verdrängung der 
Kohle durdi das ö l,  gewesen sind, die die Grenzen 
eines un ter gänzlidi anderen Voraussetzungen konzi
p ierten  V ertragsw erkes offenbar werden ließen. Die 
Überprüfung des Montanvertrages, d. h. seiner Instru
m ente für eine Kohlenwirtsdiaftspolltk der Gemein
sdiaft, ist abhängig von der Einigung der sedis Mit
g liedstaaten  auf eine gemeinsame energiepolitisdie 
Linie. In der Zwisdi'enzeit können die Organe der 
EGKS nur m it versdiiedenen Einzelmaßnahmen ver- 
sudien, dem  Problem beizukommen, wofür der Mon
tanvertrag  n id it angelegt worden ist: näm lidi der 
Überwindung einer editen Strukturkrise im Steinkoh
lenbergbau der Gemeinsdiaft.

P roduktion und Absatz von Steinkohle in der Gemein
schaft haben sid ier eine andere Entwidclung genom
men, als bei Absdiluß des Montanvertrages erw artet 
w orden w ar (vgl. Tabelle 2). Bis 1957 etwa entspradi 
die Entwidclung nodi den Erwartungen bei Erriditung 
der Gemeinsdiaft: eine von der allgem einen indu
strie llen  Expansion getragene Steigerung der N adi
frage, m it der die  Produktion der Gemeinsdiaft nidit 
S d iritt halten  konnte; von 1953 bis 1956 stieg die 
Kohlenförderung in d er Gemeinsdiaft um 5 “/o. Die 
w esentlid i größere Nachfrage in der Gemeinschaft 
konnte nur durch ungewöhnlich liohe Enfuhr aus drit
ten Ländern, vor allem aus den USA, gedeckt werden 
(vgl. Tabelle 4). 1958 schlug der Kohlenmarkt um. 
G laubte man zunächst noch, daß der Rückgang der 
Nachfrage aus der Abschwächung der Konjunktur, be
sonders in der Eisen- und Stahlindustrie, resultierte, so 
w ar man im Frühjahr 1959 darüber belehrt, d aß 'h ie r 
eine strukturelle Verschiebung begonnen hatte: Die 
S tahlindustrie erholte sich seihr rasch und setzte zu 
einem  neuen Aufschwung an, von dem die Steinkoh
lenproduktion aber unberührt blieb. Die seit langem 
geltende Parallelität im konjunkturellen Auf und Ab 
bei Kohle und Stahl hatte  aufgehört.

Im ganzen gesehen, hat sich der Rückgang der Stein
kohlenförderung in der Gemeinsdiaft, verglichen mit 
G roßbritannien und den  USA, bisher noch einiger
m aßen in Grenzen halten lassen. Angesichts der ent
gegengesetzten Entwicklung, die, getragen von den 
Industrialisierungsplänen der politischen Führung, die 
Steinkohlenförderung in der Sowjetunion, in China 
und in anderen Entwicklungsländern genommen hat, 
ist der A nteil der Gemeinschaft an der W eltkohlen- 
förderung naturgemäß stä rker zuriicfcgegangen, als in 
dem  zahlenmäßigen Rückgang der Förderung inner
halb d e r M ontanunion zum Ausdruck kommt.

H atte  die Gemeinschaft bis 1957 noch mehrfach vor 
der Frage gestanden, w ie der Mangellage mit M itteln 
der Gemeinschaft zu begegnen wäre, so stellte sich ab 
1958 die Frage, wie durch Einsatz von M itteln der 
Gemeinschaft die Auswirkungen der Kohlenkri'se auf
gefangen oder wenigstens gemildert werden konnten. 
Rund 150 000 Bergarbeiter haben seit 1958 den Stein
kohlenbergbau in der Gemeinschaft verlassen. In 
Belgien wurden 45, in  der Bundesrepublik 15 und in

Frankreich 9 Schachtanlagen stillgelegt. Im Höhepunkt 
der Krise, 1959, wurden im Steinkohlenbergbau der 
Gemeinschaft nahezu 10 Mill. Feierschichten verfahren. 
Der Anteil der Steinkohle an der Deckung des Ener
gieverbrauchs ist gegenüber 73®/» im Jahre 1950 auf 
rund 50 °/o im letzten Jah r zurückgegangen. Ein w eite
rer Rückgang wird erwartet.

Durch eine Revision der Vertragsbestimmungen über 
die sozialen Anpassungshilfen gelang es, den sozialen 
Rückwirkungen dieser Entwicklung in großem Umfang 
mU echten Gemeinschaftsmaßnahmen zu begegnen. 
Leider ist die damalige Revision nur unter sozialpoli
tischen Aspekten erfolgt. Die rechtzeitige Anpassung 
der wirtschaftspolitischen Vorschriften, insbesondere 
hinsichtlich der Preis- und W ettbewerbsregeln, der 
Produktionsbeschränkungen, der steuerlichen imd 
sozialen Lasten, der Subventionen usw., ist bisher 
unterblieben, nicht zuletzt weil die energiepolitischen 
Vorstellimgen der M itgliedsländer als Spiegelbild 
ihrer Interessenlage bisher weit auseinandergehen. 
Zwar haben das Europäische Parlament, die Hohe Be
hörde und der M inisterrat einen Versuch unternom 
men, den sogenannten K artellartikel des Vertrages 
durch Bestimmungen über Krisenmaßnahmen zu er
gänzen, doch scheiterte dieser Versuch an der Ableh
nung durch den Europäischen Gerichtshof, der sich auf 
die W ettbewerbskonzeption in den Grundsatzartikeln 
des gemeinsamen M arktes berief.

A udi wenn heute,gesagt w erden kann, daß die M ehr
heit der M itgliedsregierungen d ie strukturellen An
passungen des Steinkohlenbergbaus der Gemeinschaft 
nicht mehr dem Spiel des W ettbewerbs allein über
lassen will, so wird man doch eine Anpassung der 
Vertragsbestimmungen ers t dann erw arten können, 
wenn die Gemeinschaft und die M itgliedsregierungen 
sich darüber k lar geworden sind, welche Rolle die 
Steinkohle in einem künftigen gemeinsamen Energie
m arkt spielen soll.

Gilt diese Entscheidung dem V erhältnis der Kohle zum 
Erdöl und zum Erdgas, ab 1970 wohl auch zur Atom
energie, so bleibt noch eine w eitere Frage zu klären: 
der W ettbewerb, den die Importkohle aus dritten Län
dern der Gemeinschaftskohle iimerhalb der Gemein
schaft macht. Selbst wenn es gelingen sollte, bestimmte 
Großabnehmer wie die Eisen- und Stahlindustrie und 
die' thermischen Elektrizitätswerke der Steinkohle zu 
erhalten, wie es angesichts der älteren Erfahrungen in 
den USA durchaus möglich erscheint, so kaim doch 
nicht übersehen werden, daß die in  der Gemeinschaft 
geförderte Kohle an vielen Standorten auch innerhalb 
der Gemeinschaft dem W ettbewerbsdruck der Import
kohle ausgesetzt ist, der zur Zeit durch verschiedene 
Formen der Einfuhrbeschränkung wie Zölle und Kon
tingentierung gemildert wird.

Hier liegt zweifellos eine der wesentlichsten Lücken 
des M ontanvertrages vor. Die M itgliedsländer haben 
sich im M ontanvertrag, die Zuständigkeit für die Han
delspolitik noch weitgehend Vorbehalten. So ist es 
bisher — anders als auf dem  Gebiete von Eisen und 
Stahl — noch nicht zu einer gemeinsamen Handels
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politik gegenüber der KoMeneinfuhr gekommen. Die 
Harmonisierung der Kohleneinfuhrpolitik, insbeson
dere durch d ie Anwendung eines harm onisierten Ein
fuhrzolls auf Gemeinschaftsebene, der durchaus auch 
zollfreie oder niedriger belastete Kontingente für ein
zelne M itgliedsländer gestatten würde, ist von den 
M itgliedsländern bisher nicht weiterverfolgt worden. 
Auch hier wird man die Grundsatzentscheidung über 
die allgem'eine Orientierung der Energiewirtschaits- 
poliitik in der Gemeinschaft abzuwarten haben. Bis 
dahin werden unterschiedliche nationale Einfuhrmaß
nahmen nebeneinander bestehen bleiben, denen ge
genüber d ie  Hohe Behörde durch Empfehlungen ein 
Mindestmaß an Gemeinschaftsregelungen zu erhalten 
bemüht ist.

L ibera le  H an delspo litik : H arm onisierung d er Z ölle

Sieht man von den derzeitigen nationalen Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Kohleneinfuhr ab, so darf man 
feststellen, daß d ie  EGKS und ihre M itgliedsländer 
doch im ganzen eine liberale Außenhandelspolitik be
folgt haben. Sie waren vor allem zunächst bemüht, die 
ihnen vom GATT auferlegten Verpflichtungen voll
ständig zu erfüllen.

Die sechs Partnerstaaten der Gemeinschaft mußten 
nämlich als Mitunterzeichner des GATT das Haupt- 
prinzip dieses Abkommens — Nichtdiakriminierung im 
Handelsverkehr — zwangsläufig verletzen, wenn sie 
untereinander die Zölle und mengenmäßigen Beschrän
kungen zur Errichtung eines gemeinsamen M arktes 
abschafften, diese Schranken jedoch, gegenüber den 
anderen GATT-Partnem in bestimmtem Umfang auf
rechterhielten. Bs mußte daher bei den anderen GATT- 
Ländern eine Ausnahmegenehmigung {„waiver") ein
geholt werden, da — anders als bei der EWG — die 
Montanunion als Teilintegration nicht unter die auto
matische, im Art. XXIV des GATT vorgesehene Aus
nahm eregel für die Zollunionen fiel. Diese Ausnahme
genehmigung w urde erteilt, allerdings m it dem Vor
behalt und der Verpflichtung, daß die Gemeinschaft 
auf jeder GATT-Vollsitzung über die fortsdireitende 
Verwirklichung des gemeinsamen M arktes berichtete 
und am Ende d er Übergangszeit (10.2.1958) Rechen
schaft über den harmonisierten Avißenzolltarif ablegte. 
Dies ist geschehen, so daß sämtliche GATT-Partner 
den Schlußbericht der Hoben Behörde annahmen und 
dam it bestätigten, daß die Gemeinschaft die ih r auf
erlegten Sonderbedingungen erfüllt habe. Geringe 
V orbehalte w aren nur von Österreich geäußert worden.

Mit dem 10. Februar 1958 w urde der harmonisierte 
Außenzoll in der Gemeinschaft für Stahl eingeführt. 
Der EGKS-Vertrag sieht — zum Unterschied vom 
EWG-Vertrag — keinen gemeinsamen Außenzolltarif 
vor. Er geht davon aus, daß die M itgliedstaaten in der 
Gestaltung ihrer Zölle autonom bleiben und die Zoll
sätze daher verschieden sein können. Allerdings er
wuchs den M itgliedsländern aus dem Abkommen über 
die Übergangsbestimmungen die Verpflichtung, ihre 
Zölle zu harmonisieren. Es schrieb vor, daß die Stahl
zö lle— Einfuhrzölle für Kohle bestanden bei Vertrags
abschluß nicht — mit den in d er Gemeinschaft gelten
den niedrigsten Zöllen harm onisiert werden sollten.

Ausgangspunkt für diese Regelung w ar der Wunsch, 
den M itgliedstaaten Freiheit in  Verhandlungen mit 
dritten  Ländern zu lassen, und andererseits das Bestre
ben, Verkehrsverlagerungen zu verhindern, wie sie 
bei Fortbestehen der bei Inkrafttreten des Vertrages 
gültigen, sehr unterschiedlichen Stahlzölle unvermeid
bar gewesen wären. Die niedrigsten Zölle waren die 
der Benelux-Union. Sie könnten, soweit die Hohe 
Behörde dies für notwendig hielt, bis zu 2 Punkten 
erhöht werden. Auf dieser Grundlage mußte die Har
monisierung derart vorgenommen werden, daß keine 
Handelsverlagerungen von M itgliedsländern m it höhe
ren Zöllen auf M itgliedsländer mit niedrigeren Zöllen 
eintreten konnten. Das bedeutet mit anderen Worten; 
Die Zölle der einzelnen Länder mußten entsprechend 
den Frachtunterschieden variieren, die sich zwischen 
der Einfuhr aus dritten Ländern auf direktem Wege 
und auf indirektem W ege über das Territorium eines 
anderen M itgliedslandes ergeben. Dieser sogenannte 
geographische Schutz wurde von Italien mit 4 Punk
ten und von Frankreich mit 1 Punkt durchschnittlich 
in Anspruch genommen, w ährend die Bundesrepublik 
generell darauf verzichtete.

Prüft man die so zustande gekommenen harmonisier
ten Zolltarife für Stahl, so darf man feststellen, daß 
sie erheblich niedriger liegen, als sie ausgefallen 
wären, wenn das Prinzip des gemeinsamen Außen
zolltarifs der EWG zur Anwendung gekommen wäre 
(Tabelle 5). Die Berechnungsmethode des EWG-Ver
trages legt für den gemeinsamen Einfuhrzoll das 
arithmetische M ittel der bisherigen nationalen Zoll
sätze zugrunde. Man hätte  danach also die für jedes 
Stahlerzeugnis in den v ier Zollterritorien (Bundes
republik, Frankreich, Italien, Benelux) gültigen Zoll
sätze addieren und durch 4 dividieren müssen. Das

Tabelle 5 mit den harmonisierten Zollsätzen seit dem 10.2.1958

Erzeugnis
Zollsätze vor E rrid itung der EGKS H arm onisierte Zollsätze ab 10. 2.1958

Bundes
republik Bemelux F rankreid i Ita lien D urdisdin.i)

EGKS
Bundies*
republik Ben«lux Frankreid i Italietn Durdisdin.^)

EGKS

H äm atitrobe isen 12 1 5 10 7 3 3 4 5 3,8
Rohblödce 15 1 7 15 9,5 3 3 4 7 4,3
Knüppel 15 2 8 15 10 4 4 5 8 5,3
Stabstahl la 3 10 22 13,3 5 5 6 9 6,3
G robbledi 20 3 16/22 23 16,3 5 5 6 9 6,3
Feinbledi 28 3 16/22 23 18,3 5 5 6 9 6,3

*) D urdisd in itt für d ie  EGKS, «n tsp red iend  d e r  Beredin'un'gsmethode d e s  gem einsam en A ußenzolls der  EW G.
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Ergebnis w ären doppelt bis dreifach so hohe Zölle 
gewesen, w ie sie tatsächlich zum Ablauf der Über
gangszeit am 10. Februar 1958 festgesetzt wurden (vgl. 
Übersicht). Diese Zollpolitik ist sicher der stärkste Be
w eis gegenüber der Befürchtung, die Montanunion 
halte  dritte  Länder von der Entwidclung des gemein
samen Stahlm arktes fern.

Z u sam m en arbeit m it D rittländern

Die M ontanunion hat es sidi darüber hinaus angele- 
legen sein lassen, die freundschaftlichen Beziehungen 
zu einzelnen D rittländern gewissermaßen zu kodifi
zieren. So schloß die Hohe Behörde im Zusammenwir
ken m it den sechs Mitgliedsländern die schon oben 
erw ähnten Eisenbahntarif-Abkommen mit Österreich 
und der Schweiz. Beide Länder schieben sich geogra
phisch w ie ein Keil zwischen Italien und die übrige 
Gemeinschaft. Die Verschmelzung der sechs nationalen 
M ärkte m it Hilfe der ab 1955 eingeführten direkten 
in ternationalen Eisenbahntarife bedingte deshalb eine 
Lösung für den Transitverkehr von und nach Italien 
über österreichisches und schweizerisches Gebiet. 
Durch die getroffenen Vereinbarungen w erden nun 
se it 1957/58 die allgem einen EGKS-Tarife auf den 
D urchgangsverkehr von Vertragserzeugnissen über 
die Schweiz und Österreich angewandt. Beide Länder 
können, w enn sie allgemeine Änderungen ihrer Eisen
bahntarife vornehm en, auch diese Transittarife än
dern, haben sich aber verpflichtet, vorher die Gemein
schaft zu konsultieren und ihre Maßnahmen solange 
aufzuschieben.

M it der Schweiz ist ferner ein Konsultationsabkommen 
geschlossen worden, das im wesentlichen den schwei
zerischen Bezugsinteressen an Kohle und Stahl dient. 
Dies w urde deshalb als zweckmäßig empfunden, weil 
die Schweiz seinerzeit noch kein GATT-Mitglied war 
und sich dessen Sicherungen nicht bedienen konnte. 
Das Abkom m en w urde von der Schweiz als notwendig 
angesehen für den Fall, daß die Hohe Behörde die 
M angellage erklären  oder Mindestpreise einführen 
sollte. Keine dieser Maßnahmen ist bisher von der 
H ohen Behörde angewandt worden. Schließlich ist 
noch ein w eiteres handelspolitisches Abkommen mit 
Ö sterreich zustande gekommen, das eine verischärfte 
Dumping-Klausel enthält. Diese beiden Abkommen 
sind b isher ohne praktische Bedeutung geblieben; die 
V erkehrsabkom m en funktionieren reibungslos.

Von ungleich größerer Bedeutung für die Außenbe- 
ziehungen d er Gemeinschaft hat sich das Assoziations
abkom m en m it Großbritannien erwiesen. Die Hohe 
Behörde schlug mit diesem Abkommen bewußt eine 
sehr realistische Politik ein, so daß die beiderseitigen 
In teressen auf pragmatischem Wege ausgeglichen und 
schwierige Fragen institutioneller A rt ausgeschaltet 
w erden konnten. Eines der ersten und zugleich wich
tigsten  Ergebnisse dieser Zusammenarbeit w ar 1957 
die V ereinbarung eines Zollabkommens, das die bei
derseitigen Stahlzölle auf ein wesentlich niedrigeres 
N iveau als das frühere brachte und das wegen der 
M eistbegünstigungsklausel auch für die übrigen 
GATT-Mitglieder Bedeutung erlangte. Darüber hinaus

entwickelte sich die Zusam m enarbeit. zwischen der 
Gemeinschaft und Großbritannien so gut, daß man 
ohne weiteres sagen darf, daß sich beide Seiten nicht 
mehr als Fremde gegenüberstehen. W enn in der näch
sten Zeit die Bedingungen, un ter denen Großbritannien 
der EGKS beitreten kann, erörtert werden, dürfte diese 
langjährige Zusammenarbeit ihre Früchte tragen.

Allerdings stellen sich die Probleme beim Beitritt 
Großbritanniens zur M ontanunion anders als beim 
Beitritt zur EWG, um so m ehr als die Verpflichtungen 
gegenüber dem Commonwealth bei Kohle und Stahl 
längst nicht die Rolle spielen wie bei der EWG. Das 
soll nicht heißen, daß der Eintritt Großbritanniens in 
die EGKS nicht auch Fragen aufwerfen würde. Verein
facht lassen sich diese Fragen wie folgt kennzeichnen: 
W ährend die britische Eisen- und Stahlindustrie nach 
Fortfall bisheriger nationaler Reglementierungen 
durchaus in  die W ettbewerbskonzeption des M ontan
vertrages hineinpaßt, wird der Eintritt des im National 
Coal Board zusammengefaßten verstaatlichten Kohlen
bergbaus nicht ohne Einfluß auf die bisherige W ettbe
werbskonzeption der Montanunion und des M ontan
vertrages bleiben. Mit der Zusammenfassung von rund 
200 Mill. t  Steinkohlenförderung unter e i n e r  Un
ternehmensführung ergeben sich Größenordnungen, 
die die den einschlägigen V ertragsartikeln über Kar
telle und Zusammenschlüsse zugrunde liegenden Vor
stellungen überischreiten. Doch dürfte auch dieses Pro
blem nicht unlösbar sein, zumal, wie schon oben 
gesagt, eine Überprüfung der W ettbewerbskonzeption 
für den Kohlenmarkt der Gemeinschaft in  Verbindung 
mit der künftigen Energiepolitik in Gang gekommen ist.

G renzen d e r  T eilin tegra tion

W ill man den Versuch unternehmen, zehn Jahre Er- 
fahnm g der Montanunion in  wenigen Sätzen zusam- 
menzufaasen, so darf am Anfang die Feststellung 
stehen, daß sich die Gliederung und der Aufbau ihrer 
Organe, d. h. der institutioneile Rahmen, bewährt 
haben; das beweist auch die Übernahme dieser Kon
struktion für EWG und EAG. W esentliche Ziele des 
V ertrages sind erreicht, andere w erden trotz struktu
reller W andlungen im wirtschaftlichen Bereich zu 
erreichen sein. Der Umgang mit dem V ertrag hat aber 
auch gezeigt, daß die Beschränkung auf zwei be
grenzte Wirtschaftszweige immer dann zu Schwierig
keiten führt, wenn Fragen der lallgemeinen W irt
schaftspolitik sich mit Fragen d er Kohle- und 
Stahlwirtschaftspolitik berühren und eine ad  hoc- 
Lösung sich als immöglich erweist. Das gilt ebenso für 
die Sozialpolitik, wo die Systeme der sozialen Sicher
heit m itunter stark  voneinander abweichen. Die Hohe 
Behörde ist w iederholt an diese Grenzen der Teil
integration gestoßen, indeni sie die ihr nach dem Ver
trag zustehenden Entscheidungsbefugnisse nicht ohne 
Rücksicht auf die einzelstaatliche Politik ausüben 
konnte.

W ie schon erwähnt, w ar dies auf dem Feld der 
Steuerpolitik der Fall, als die schlagartige Beseitigung 
der Binnenzölle klarlegte, daß die unterschiedliche 
umsatzsteuerliche Behandlung des grenzüberschreiten
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den Verkehrs und die wiederholten W echselkursände
rungen zu stark  abweichenden Preisstellungen auf 
dem gemeinisamen M arkt führen können. Schwierig
keiten ergaben sich auch dann, wenn d ie  formelle 
Unabhängigkeit der Preispolitik der einzelnen Unter
nehmungen sich einer allgemeinen preispolitischen Be
einflussung der zuständigen Regierungen gegenübersah.

Die Beeinflussung des Preisniveaus mit den M itteln 
der allgemeinen W irtschaftspolitik erwies sich in 
solchen Fällen meist als stärker als die Anrufung ein
zelner Vertragsartikel. Auch auf dem Gebiet der 
W ettbewerbsordnung folgen die Länder jeweils einer 
anderen „Philosophie", die sich nicht zuletzt in einer 
unterschiedlichen nationalen Gesetzgebung offenbart. 
Hier reicht die Spanne von einer locker gehandhabten 
Mißbrauchsaufsicht bis zum strengen Kartellverbot. 
W eiterhin ist an das Gebiet der V erkehrspolitik zu 
erinnern, wo nach den anfänglichen großen Erfolgen 
mit der Beseitigung des Frachtenbruchs an den Gren
zen (durch Einführung d irekter internationaler Eisen
bahntarife) die Fortschritte bei den anderen V erkehrs
trägern steckenblieben.

Bei ihrer Finanz- und Anleihepolitik steht die Hohe 
Behörde vor der Tatsache, daß trotz der erfreulich zu
nehmenden Zusammenarbeit der Notenbanken die

Zahlungsbilanz- und Kapitalverkehrspolitik noch nicht 
vollständig harmonisiert werden konnte. Nach wie vor 
hat beispielsweise die Hohe Behörde für ihre Anleihe
politik noch nicht überall gleichen und freien Zugang 
zum Kapitalmarkt. Schließlich hat die Entwicklung des 
Kohlemarktes seit 1958 erwiesen, welche Bedeutung 
einer gemeinschaftlichen Außenhandelspolitik zu
kommt. Audi sie blieb — im Gegensatz zum EWG- 
V ertrag — in der Kompetenz der Regierungen, wäh
rend sie doch eigentlich im M ittelpunkt einer gemein
samen Energiewirtschaftspolitik stehen müßte.

Das Fazit von zehn Jahren Montanunion läßt sich also 
dahin formulieren; einer Teilintegration ist ein voll
ständiger und dauernder Erfolg nur dann beschieden, 
wenn auch die allgemeine W irtschaftspolitik der be
teiligten Länder, soweit sie Kohle und Stahl berührt, 
im gleichen Rhythmus einander angenähert, gegen
seitig abgestimmt, mit anderen W orten harmonisiert 
wird. Es entspricht der m it dem M ontanvertrag und 
der Teilintegration von Kohle und Stahl eingeleiteten 
Entwicklung, wenn die Organe der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl, vor allem die Hohe 
Behörde, an dem raschen Fortschreiten der allgemei
nen W irtschaftsintegration in besonderem Maße inter
essiert sind.

Wie Stellen sich die USA zur EWG?
Prof. Dr. Robert G. W ertheim er, Cambridge/Mass.

Noch nie hat ein europäisches Projekt die Ein
bildungskraft amerikanischer Wirtschafts- und 

.Regierungskreise so beschäftigt und den ungeteilten 
Enthusiasmus der breiten Öffentlichkeit so stark  ge
funden wie die Bildung und die Ausweitung des 
Gemeinsamen M arktes in Europa. In einer Umkehr 
des alten W ortes, daß alle W ege nach Rom führen, 
w ird der V ertrag von Rom, der 1957 geschlossen 
wurde, als die Grundlage künftigen europäischen 
W ohlstandes und zukünftiger Freiheit gepriesen. Diese 
Entwicklung auf eine wirtschaftliche und besonders 
politische Einheit hin läßt in den Amerikanern ver
w andte Saiten anklingen, die den Zusammenschluß 
der 13 Kolonien zu einer untrennbaren Nation, wie er 
im Jahre  1788 durchgeführt wurde, noch an m al mitzu
erleben glauben.

W as erw arten  d ie  USA von d e r  EWG?

Die USA erw arten vom Gemeinsamen M arkt die 
baldige Schaffung eines Freihandelsgebietes im Herzen 
Europas, das von intelligenten und fleißigen Men
schen bewohnt wird, die große Fachkenntnisse und 
riesige Hilfsmittel besitzen, um sich zu einem Massen
m arkt für Produktion und Absatz entwickeln zu kön
nen, der früher oder später die Bedeutung der USA 
erreichen wird. Die Am erikaner wissrai aus eigener 
Erfahrung, daß die W echselwirkung freier W aren
ströme, der freie Austausch von Kapital, A rbeitskräf
ten, Untem ehm ergeist der Sechs dem dynamischen

Wachstum Dauer verleihen wird. Grundlegende w irt
schaftliche Freiheiten, die jetzt für jedes einzelne 
Mitglied gelten, werden auf das gesamte Gebiet aus
gew eitet und einen ständigen Zuwachs an Produk
tivität, Profiten, Löhnen und Kapitalanlagen erbrin
gen sowie die inländische und internationale Kauf
kraft erhöhen. Dieses expandierende Neuland wird 
im Zeichen der Hochkonjunktur Vollbeschäftigung auf
weisen, aber eine angemessene Preisstabilität bewah
ren, da seine Produktivität wächst und da es in der 
Lage ist, auf den W eltm ärkten verhältnism äßig billige 
Nahrungsmittel und Rohstoffe zu erwerben.

Die USA erwarten, daß der Gemeinsame M arkt seinen 
Außenhandel schnell steigern wird, obwohl ein großer 
Anteil dessen, was jetzt unter die Rubrik Außenhan
del fällt, in Zukunft zu den regionalen Handelsbe
ziehungen rechnen wird. Es wird w eiter erwartet, daß 
die USA zu d e n . führenden H andelspartnern des Ge
meinsamen M arktes zählen werden. Ein wachsendes 
Europa wird auch große Kapitalmittel benötigen und 
an die USA heran treten, daß sie einen Teil davon 
zur Verfügung stellen, damit die steigenden Investi
tionen nicht den schnell anwadisenden Verbrauch 
störend beeinträchtigen. In gleicher W eise jedoch, wie 
sich die USA vor nicht allzu langer Zeit von einem 
Kapitalimporteur zu einem Gläubigerland entwickel
ten, wird der Gemeinsame M arkt in nicht allzu ferner 
Zukunft Kapital exportieren.
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